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Verband: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 
Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin 
Strahlenbiologie, PD Dr. Christine E. Hellweg, Dr. Matthias M. Meier,  
Dr. Thomas Berger, Dr. Daniel Matthiä 

Datum: 26.6.2018 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  § 1 Begriffsbe-
stimmungen 

(15) Vorkommnis: Ereignis 
in einer geplanten Exposi-
tionssituation, das zu einer 
unbeabsichtigten Exposi-
tion geführt hat, führen 
könnte oder beinahe ge-
führt hätte, einschließlich 
des Eintritts eines Störfalls 
oder Notfalls. 

inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand 

Da der Bereich des fliegenden Personals 
nicht ausdrücklich ausgenommen ist, 
sollte auch definiert sein, was ein Vor-
kommnis hinsichtlich dieser Berufs-
gruppe sein soll, z.B. Solar Particle Event 
(SPE), Terrestrial Gamma-ray Flash 
(TGF), etc. 

Ausdrückliche Ausnahme des fliegen-
den Personals bis zur Klärung der kon-
kreten Bedeutung für diese Berufs-
gruppe.  

2  § 60 Unter-
weisung 

(1) Der Strahlenschutzver-
antwortliche hat dafür zu 
sorgen, dass Personen, die 
im 
Rahmen einer anzeige- o-
der genehmigungsbedürf-
tigen Tätigkeit tätig wer-
den, zuvor unterwiesen 
werden. 

rechtl./zum Erfül-
lungsaufwand 

Die Vorgabe der umzusetzenden Grund-
norm 2013/59/Euratom spricht bei flie-
gendem Personal nicht von „unterwei-
sen“, sondern von "unterrichten", s. Ar-
tikel 35: 
(3) Die relevanten Bestimmungen die-
ses Kapitels gelten auch für 
Unternehmen, die Flugzeuge betreiben, 
wenn davon auszugehen ist, 

Beibehaltung der bisherigen Regelung 
gemäß §103 Abs.6 StrlSchV z.B. im 
Rahmen eines „§60a Unterrichtung“. 
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dass die vom fliegenden Personal auf-
grund kosmischer Strahlung aufgenom-
mene effektive Dosis mehr als 6 mSv 
pro Jahrbetragen kann, 
wobei den Besonderheiten der hier ge-
gebenen Expositionssituation 
Rechnung getragen wird. Ist davon aus-
zugehen, dass die vom fliegenden Per-
sonal aufgenommene effektive Dosis 
mehr als 1 mSv pro Jahr 
betragen kann, so sorgen die Mitglied-
staaten dafür, dass die zuständige 
Behörde den Unternehmen vorschreibt, 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
insbesondere 
 … 
c) die betreffenden Arbeitskräfte über 
die gesundheitlichen Risiken 
ihrer Arbeit und ihre Individualdosis zu 
unterrichten 
 
Hier liegt eine unbegründete Abwei-
chung von der Grundnorm und der bis-
her gängigen Praxis vor. Zudem ist 
kein zusätzlicher praktischer Nutzen für 
das fliegende Personal erkennbar, da 
die Möglichkeiten eine Strahlenexposi-
tion durch eigenes Verhalten zu redu-
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zieren, z.B. die im §60 erwähnten Ar-
beitsmethoden, im Gegensatz zu Berei-
chen anderer Strahlenarbeiter kaum ge-
geben sind. Insofern erscheinen ein  zu-
sätzlicher Erfüllungsaufwand und eine 
Erfolgskontrolle beim fliegenden Perso-
nal unverhältnismäßig. 

3  § 63 Ermitt-
lung der Kör-
perdosis des 
fliegenden 
Personals 

Soweit dies zum Schutz 
des eingesetzten fliegen-
den Personals erforderlich 
ist, kann die zuständige 
Behörde anordnen, dass 
die 
Ermittlung der Körperdosis 
mit einem anderen von ihr 
anerkannten Rechenpro-
gramm oder einem ande-
ren geeigneten Messgerät 
erfolgt. 

rechtl./zum Erfül-
lungsaufwand 

Hier sollte den betroffenen Unterneh-
men Rechtssicherheit bei der Umset-
zung der entsprechenden Geschäftspro-
zesse gewährt werden. 
Sofern ein Dosisermittlungsverfahren 
zum Schutz des eingesetzten fliegenden 
Personals nicht geeignet ist, sollte es 
erst gar nicht zugelassen werden. 

Text streichen 

4  § 70 Sonstige 
Schutzvorkeh-
rungen 

(3) Beim anzeigebedürfti-
gen Betrieb eines Luftfahr-
zeugs hat der Strahlen-
schutzverantwortliche da-
für zur sorgen, dass der 
Pflicht zur Dosisreduzie-
rung insbesondere bei der 
Aufstellung von Arbeitsplä-
nen Rechnung getragen 
wird. 

inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand 

Eine entsprechende Einschränkung 
beim Requestverfahren für Flugeinsätze 
könnte zu einem nicht gerechtfertigten 
Eingriff in die Lebensumstände bei flie-
gendem Personal führen und beispiels-
weise Familien trennen. Dies entsprä-
che einem falschen Verständnis des 
ALARA-Prinzips. Insofern ergäbe sich im 
Gegensatz zur Darstellung auf S. 245 
auch zusätzlicher Erfüllungsaufwand für 

Es wäre angemessen, aber auch hin-
reichend, Mitarbeiter, die durch ihr 
Requestverhalten höher exponiert 
sind, auf die Möglichkeit einer re-
questabhängigen Dosisreduzierung 
hinzuweisen ohne aktiv in deren Le-
bensführung einzugreifen. 
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eine Änderung des Requestsystems und 
im Falle einer zumindest partiellen Ver-
lagerung des Wohnorts auch für das be-
troffene Personal, d.h. es ergäbe sich  
auch ein Erfüllungsaufwand für Bürger. 

5  § 71 
Besondere Re-
gelungen zum 
Schutz des 
raumfahren-
den Personals 

Beim anzeigebedürftigen 
Betrieb eines Raumfahr-
zeugs ist abweichend von 
§§ 61 und 62 die Körper-
dosis, die das raumfah-
rende Personal während 
des Einsatzes durch kosmi-
sche Strahlung erhält, 
durch ein für die besonde-
ren Expositionsbedingun-
gen geeignetes Verfahren 
zu ermitteln. 

 Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt als wesentlicher Know-how-
Träger im Bereich der Dosimetrie der 
kosmischen Strahlung sollte in die Fest-
legung des Verfahrens einbezogen wer-
den. 
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